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Praktikums-arbeitsvertrag 
(PFLiCHtPraktikum – gastgeWerbe)

abgeschlossen zwischen 

(arbeitgeber – Firma, anschrift)
und 

Herrn/Frau, geboren

schüler/in der Jahrgang/klasse
(schulform)

vertreten durch Herrn/Frau
(als gesetzlicher vertreter)

wohnhaft in  tel.-Nr.

§	1

Zur erfüllung des im Lehrplan vorgeschriebenen Pflichtpraktikums wird zwischen 
den vertragspartnern ein als ausbildungsverhältnis gestaltetes arbeitsverhältnis 
abgeschlossen. Dieser vertrag regelt die beiderseitigen Pflichten und rechte im 
Zuge der Durchführung des im Lehrplan verpflichtend vorgeschriebenen Pflicht-
praktikums. Das Pflichtpraktikum dient der ergänzung und vervollkommnung der 
in den praktischen unterrichtsgegenständen erworbenen kenntnisse und Fertig-
keiten sowie der Formung der Persönlichkeit, vor allem der berufshaltung, durch 
die auseinandersetzung mit der berufswirklichkeit.

§	2

Das Pflichtpraktikum wird gemäß dem jeweiligen Lehrplan der 

im bereich / in den bereichen
geleistet. (z. b. service, küche, rezeption etc.)
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§	3

Das Pflichtpraktikum beginnt am                 , dem                 , und endet am                 
dem                 . 

Die tägliche arbeitszeit beträgt                 , die wöchentliche arbeitszeit                  stunden.

Die arbeits- und sozialrechtlichen vorschriften, bei Praktikanten/Praktikantinnen 
bis zur vollendung des 18. Lebensjahres, insbesondere auch die bestimmungen 
des bundesgesetzes über die beschäftigung von kindern und Jugendlichen 
(kJbg) sind einzuhalten.

§	4

Hinsichtlich des gebührenden erholungsurlaubes sind die bestimmungen des 
urlaubsgesetzes anzuwenden.

§	5

Der arbeitgeber verpflichtet sich zur Durchführung des Pflichtpraktikums in der im
Lehrplan vorgesehenen art und Weise; es ist somit dem schüler/der schülerin zu
ermöglichen, am arbeits(einsatz)ort

vor allem die abteilung/en  

O rezeption                 Wochen O küche                 Wochen
O service                 Wochen O Zimmerservice                 Wochen

kennenzulernen, wobei ein einblick in die Organisationsprobleme und aufgaben 
dieser Praxissparte/n zu vermitteln ist.

Der arbeitgeber verpflichtet sich ferner, den Praktikanten/die Praktikantin im rah-
men der für ihn/sie geltenden arbeitnehmerschutzbestimmungen nur mit arbei-
ten, die den ausbildungszwecken dienen, zu beschäftigen, ihn/sie systematisch 
durch praktische unterweisung in die betriebsvorgänge einzuführen und dabei 
auf besondere unfallgefahren aufmerksam zu machen. er hat dafür zu sorgen, 
dass der Praktikant/die Praktikantin zu Pünktlichkeit und korrektem verhalten 
gegenüber gästen und betriebsangehörigen angeleitet wird. aufgrund der dem 
arbeitgeber obliegenden Fürsorgepflicht hat dieser die gesetzlichen vertreter von 
besonderen vorkommnissen zu verständigen. 
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Der arbeitgeber gestattet den vertretern der schule den Zutritt zu den arbeits-, 
schlaf- und aufenthaltsräumen des Praktikanten/der Praktikantin während der 
Praxiszeit und erklärt sich zur Zusammenarbeit mit diesen Personen bereit.

Der	Arbeitgeber

O gewährt freiwillig und unentgeltlich die tagesverpflegung (speisen und getränke) 
und

O verpflichtet sich, das bedungene entgelt termingerecht zu bezahlen.
 Dieses entgelt beträgt monatlich €                 brutto.
O Das entgelt ist jeweils am monatsende fällig, die abrechnung und auszahlung 

gemeinsam mit der aushändigung einer schriftlichen Lohnabrechnung hat 
spätestens am Dritten des Folgemonates zu erfolgen.

O kehrt der Praktikant/die Praktikantin nicht täglich an seinen/ihren Wohnort zu-
rück, stellt der arbeitgeber dem Praktikant/der Praktikantin ein, jede gesund-
heitliche und sittliche gefährdung ausschließendes, dem arbeitnehmerschutz-
gesetz entsprechendes Quartier kostenlos bei.

Das Praktikanten-arbeitsverhältnis unterliegt dem kollektivvertrag für das Hotel- 
und gastgewerbe sowie den sonstigen arbeitsrechtlichen vorschriften. Demnach 
gebührt ein entgelt in der Höhe der jeweils geltenden Lehrlingsentschädigung für 
das mit dem schuljahr korrespondierende Lehrjahr.

Die auf diesen vertrag anzuwendenden Normen der kollektiven rechtsgestaltung
(kollektivvertrag, betriebsvereinbarung usw.) sind im betrieb im                                   
zur einsichtnahme aufgelegt.

Der Praktikant/die Praktikantin wird bei der gebietskrankenkasse zur
vollversicherung termingerecht angemeldet.

§	6

Der Praktikant/die Praktikantin verpflichtet sich, die ihm/ihr im rahmen der 
Zielsetzung des Praktikums aufgetragenen, der ausbildung dienenden arbeiten 
gewissenhaft durchzuführen und die vorgegebene arbeitszeit einzuhalten. er/
sie hat die betriebs- und Hausordnung sowie die einschlägigen sicherheits- und 
sonstigen in betracht kommenden vorschriften zum schutze des Lebens und der 
gesundheit nach entsprechender belehrung zu beachten und verschwiegenheit 
über geschäfts- und betriebsgeheimnisse zu wahren.
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Wird die verwendung einer bestimmten bekleidung (z. b. uniform) vom arbeitgeber
während der arbeitszeit verlangt, ist diese unentgeltlich vom arbeitgeber beizu-
stellen, instand zu halten und zu reinigen.

§	7

Der arbeitgeber verpflichtet sich, auf eigene kosten dem Praktikanten/der Prakti-
kantin bei beendigung des Pflichtpraktikums ein Zeugnis über die zurückgelegte 
Praxiszeit zwecks vorlage bei der schule auszustellen. Dieses Zeugnis hat kalen-
dermäßige angaben über die Dauer des Pflichtpraktikums zu enthalten; es können 
auch angaben über die erworbenen kenntnisse und Fertigkeiten aufgenommen 
werden, dagegen sind angaben, die dem Praktikanten/der Praktikantin das Fort-
kommen erschweren könnten, nicht zulässig.

§	8

Der Praktikantenvertrag kann einvernehmlich oder von beiden teilen jeweils ein-
seitig bei vorliegen eines in analogie zu § 15 berufsausbildungsgesetz wichtigen 
grundes vorzeitig aufgelöst werden.

§	9

Der vertrag wird in vier ausfertigungen errichtet. eine ausfertigung verbleibt beim
arbeitgeber, eine zweite ist dem Praktikanten/der Praktikantin und die beiden wei-
teren sind der zuständigen schule auszufolgen.

Ort                                                 Datum                                   

 
 

arbeitgeber Praktikant/in

 

 gesetzlicher vertreter

anmerkung: ein arbeitsvertrag ist frei von stempelgebühren.




